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 Veröffentlicht am 30.11.1965

Norm

AngG §27 Z1 E1c

Rechtssatz

Vertrauensunwürdigkeit eines Eishockeyspielers, der unmittelbar vor einem wichtigen Spiel unbegründet

Geldforderungen erhebt und für den Fall ihrer Nichterfüllung die Verweigerung seiner Mitwirkung am Spiel androht.

Entscheidungstexte

4 Ob 139/65

Entscheidungstext OGH 30.11.1965 4 Ob 139/65

Veröff: SozM IA/d,685 = Arb 8203

Schlagworte

SW: Entlassungsgrund, wichtiger Grund, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis,

Entgelt, Lohn, Gehalt, Erhöhung, Sportler, Drohung, Androhung, Streik, Angestellte, Vertrauensverwirkung
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